
Änderungsantrag Stand 14.4.2011

der Fraktion der SPD und der Linksfraktion

zur Vorlage zur Beschlussfassung
über: Gesetz zur Modernisierung des Hochschulzugangs und zur Qualitätssicherung von Studium und Prüfung

Die Vorlage wird wie folgt geändert:

Änderungen Begründung

Nr. 1 wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Es wird eine neuer Punkt a) mit folgendem Wortlaut eingefügt:
a) Nach der Angabe zu § 2 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 2a Verträge des Landes Berlin mit den Hochschulen“

      Die Punkte alt a) bis w) werden Punkte b) bis x)

Nach Nr. 1 wird eine neue Nr. 1a. eingefügt:

1a. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

     „§  2a Verträge des Landes Berlin mit den Hochschulen

      Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung soll regelmäßig mehrjährige Verträge 
mit den Hochschulen über die Grundzüge ihrer weiteren Entwicklung und über die Höhe 
des Staatszuschusses für ihre Aufgaben, insbesondere von Forschung, Lehre und Studium, 
schließen. Die Verträge bedürfen der Zustimmung des Abgeordnetenhauses.



Nr. 8 c) wird wie folgt gefasst:

„Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:

„(5a) Die Zulassung zu einem Masterstudiengang kann auch beantragt werden, wenn der 
Bachelorabschluss wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt und auf 
Grund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen zu 
erwarten ist, dass der Bachelorabschluss vor Beginn des Masterstudienganges erlangt wird 
und die Maßgaben, die auf Grund des Absatzes 5 Voraussetzung für den Zugang zu dem 
Masterstudiengang sind, ebenso rechtzeitig erfüllt sind. Soweit nach den Regelungen des 
Berliner Hochschulzulassungsgesetzes ein Auswahlverfahren durchzuführen ist, in das das 
Ergebnis des Bachelorabschlusses einbezogen ist, nehmen Bewerber und Bewerberinnen 
nach  Satz  1  am Auswahlverfahren  mit  einer  Durchschnittsnote  teil,  die  auf  Grund  der 
bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird. Das Ergebnis des Bachelorabschlusses bleibt 
insoweit unbeachtet. Eine Zulassung ist im Falle einer Bewerbung nach Satz 1 unter dem 
Vorbehalt  auszusprechen,  dass  der  Bachelorabschluss  und  die  mit  ihm 
zusammenhängenden Voraussetzungen des Absatzes 5 in der Regel zum Ende des ersten 
Fachsemesters nachgewiesen werden. Wird der Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt 
die Zulassung. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.““

Nr. 9 wird wie folgt gefasst:

9. § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11

Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte

(1) Wer

1. eine  Aufstiegsfortbildung  nach  den  Bestimmungen  der 
Handwerksordnung,  des  Berufsbildungsgesetzes  oder  vergleichbaren 
bundes- oder landesrechtlichen Regelungen bestanden hat,

2. eine Fachschulausbildung an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Fachschule im Sinne des § 34 des Schulgesetzes oder eine 
vergleichbare Ausbildung in einem anderen Bundesland abgeschlossen 



hat,
3. eine der unter Nummer 1 genannten Fortbildung vergleichbare 

Qualifikation im Sinne des Seemannsgesetzes erworben hat oder
4. eine der unter Nummer 1 genannten Fortbildung vergleichbare 

Qualifikation  auf  Grund  einer  landesrechtlich  geregelten 
Fortbildungsmaßnahme  für  Berufe  im  Gesundheitswesen  sowie  im 
sozialpflegerischen oder pädagogischen Bereich erworben hat, 

ist  berechtigt,  ein  grundständiges  Studium  an  einer  Hochschule 
aufzunehmen (allgemeine Hochschulzugangsberechtigung).

(2) Wer

1. in  einem  zum  angestrebten 
Studiengang  fachlich  ähnlichen  Beruf  eine  durch  Bundes-  oder 
Landesrecht  geregelte  mindestens  zweijährige  Berufsausbildung 
abgeschlossen hat und 
2. im erlernten Beruf  mindestens drei 
Jahre tätig war,

ist  berechtigt,  ein  seiner  bisherigen  Ausbildung  entsprechendes 
grundständiges  Studium  an  einer  Hochschule  aufzunehmen 
(fachgebundene  Hochschulzugangsberechtigung).  Abweichend  von 
Satz  1  Nummer  2  gilt  für  Stipendiaten  und  Stipendiatinnen  des 
Aufstiegsstipendienprogramms  des  Bundes  eine  Mindestdauer  der 
Berufstätigkeit im erlernten Beruf von zwei Jahren. Die Mindestdauer 
der  Berufstätigkeit  verdoppelt  sich  jeweils  für  Zeiten  einer 
Teilzeitbeschäftigung von bis zur Hälfte der vollen Beschäftigungszeit. 
Bei der Ermittlung der Dauer der Berufstätigkeit nach Satz 1 Nummer 
2 werden Zeiten einer Freistellung nach den gesetzlichen Regelungen 
zum Mutterschutz, zur Elternzeit oder zur Pflegezeit sowie Zeiten, in 
denen unbeschadet einer Beschäftigung nach Satz 1 Nummer 2 die 
Voraussetzungen  für  eine  Freistellung  nach  diesen  Vorschriften 
vorlagen, angerechnet, insgesamt höchstens jedoch ein Jahr.



(3) Wer über eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung nach 
Absatz  2  Satz  1 verfügt,  ist  berechtigt,  an  einer  Hochschule  in  einem 
gewählten grundständigen Studiengang ein Studium aufzunehmen, wenn 
er  oder  sie  die  Studierfähigkeit  in  dem Fach in  einer  Zugangsprüfung 
nachgewiesen  hat.  Bei  der  Festlegung  der  Prüfungsinhalte  sind  die 
Vorkenntnisse, die im Rahmen des Besuchs einer berufsbildenden Schule 
erworben werden, in angemessener Weise zu berücksichtigen.

(4) Wer  auf  Grund  einer  beruflichen  Qualifikation  ein  mindestens 
einjähriges Hochschulstudium in einem anderen Bundesland erfolgreich 
absolviert hat, kann unbeschadet  des Absatzes 2 das Studium in einem 
ähnlichen Studiengang an einer Berliner Hochschule fortsetzen.

(5) Eine  Hochschulzugangsberechtigung nach  Absatz  1  oder  Absatz  2 
erhält  auch,  wer  eine berufliche Ausbildung im Ausland nachweist,  die 
denen der Absätze 1 oder 2 entspricht.

(6) Das Nähere regeln die Hochschulen durch die Zugangssatzung.“

Nach Nr. 11  wird eine neue Nummer 11 a eingefügt:

11 a        § 15 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
Studenten und Studentinnen sind zu exmatrikulieren, wenn sie
1.
a) der Verpflichtung zur Teilnahme an einer Studienfachberatung nach § 28 Abs. 3 nicht 
nachgekommen sind oder 
b) die in einer   Studienverlaufsvereinbarung   oder in einer Verpflichtung nach § 28 Abs. 3   
Satz 4 festgelegten Anforderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender 
Weise zu weniger als einem Drittel erfüllt haben; 
dies gilt nicht, wenn der betreffende Student oder die betreffende Studentin auf diese 
Folgen nicht zusammen mit der Einladung, bei Abschluss der   Studienverlaufsvereinbarung   
oder bei Erteilung der Auflage hingewiesen wurde,
2. das Studium in keinem Studiengang fortführen dürfen, 



3. Gebühren und Beiträge, einschließlich der Sozialbeiträge zum Studentenwerk, des 
Beitrags für die Studierendenschaft und, soweit eine entsprechende Vereinbarung besteht, 
des Beitrags für ein Semester-Ticket, trotz schriftlicher Mahnung und Androhung der 
Exmatrikulation nicht gezahlt haben,
4. die Abschlussprüfung bestanden oder die in dem gewählten Studiengang 
vorgeschriebenen Leistungsnachweise oder eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht 
bestanden haben, sofern sie nicht innerhalb von zwei Monaten die Notwendigkeit der 
Immatrikulation für die Erreichung eines weiteren Studienziels nachweisen,
5. mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 belegt worden 
sind.

Nr. 12 wird wie folgt gefasst:
§ 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ein Studiengang führt zu einem berufsqualifizierenden Abschluss.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Hochschulen haben Studiengänge und Prüfungen so zu organisieren 
und einzurichten, dass insbesondere

1. unter Berücksichtigung der Eigenverantwortung der Studenten und 
Studentinnen die Erreichung der Studienziele (Kompetenzerwerb) 
gewährleistet ist, 
2. sämtliche Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb 
der Regelstudienzeit erbracht werden können,
3. individuelle Gestaltungsmöglichkeiten des Studiums 
und frei zu wählende Studienanteile auch zu überfachlichem 
Kompetenzerwerb für Studenten und Studentinnen in der Regel zu einem 
Fünftel berücksichtigt werden,
4. ein Teil des Studiums dem überfachlichen 
Kompetenzerwerb vorbehalten wird,



5. Möglichkeiten zugelassen werden, Studienleistungen in   
unterschiedlichen Formen zu erbringen,
6.bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen bei einem Wechsel 
der Hochschule weitestgehend anerkannt werden können, 
7. Zeiträume während des Studiums für Aufenthalte an 
anderen Hochschulen oder im Ausland oder für Praktika ohne Zeitverlust 
zur Verfügung stehen,
8. die Anrechnung erbrachter Leistungen auf gleiche 
oder verwandte Studiengänge derselben oder einer anderen Hochschule 
erleichtert wird, 
9. eine dem jeweiligen Studiengang entsprechende 
Verbindung von Wissenschaft und Praxis besteht.“

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „und Teilstudiengängen“ gestrichen.
d) Es werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt: 

„(4)  Die  Hochschulen  haben  Studiengänge  so  zu  organisieren  und 
einzurichten,  dass  ein  Teilzeitstudium möglich  wird.  Ein  Teilzeitstudium ist 
zulässig,

1. wenn Studenten und Studentinnen berufstätig sind,
2. zur Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter von 
bis zu 10 Jahren,
3. zur  Pflege  pflegebedürftiger  naher  Angehöriger  im 
Sinne des Pflegezeitgesetzes,
4. wenn eine Behinderung ein Teilzeitstudium erforderlich macht,
5. während einer Schwangerschaft,
6. während  der  Wahrnehmung  eines  Mandats  eines 
Organs  der  Hochschule,  der  Studierendenschaft  oder  des 
Studentenwerks Berlin,
7. aus sonstigen schwerwiegenden Gründen.

Der  Antrag,  ein  Studium in  Teilzeitform zu studieren,  ist  in  der  Regel  vor 
Beginn  des  Semesters  zu  stellen.  Soweit  der  Studierende  oder  die 
Studierende in dem Antrag oder bei der Rückmeldung keine kürzere Dauer 
bestimmt  hat,  erfolgt  das  Studium  in  Teilzeitform,  solange  die 
Voraussetzungen nach Satz 2 vorliegen. Der Student oder die Studentin hat 



der  Hochschule  mitzuteilen,  wenn  die  Gründe  für  das  Teilzeitstudium 
weggefallen sind. Die im Teilzeitstudium absolvierten Studienzeiten werden 
entsprechend dem am regulären Studienprogramm geleisteten Anteil auf die 
Regelstudienzeit angerechnet.

(5) Die Hochschulen sollen Teilzeitstudiengänge einrichten, die ein Studium 
neben  dem  Beruf  ermöglichen.  Bei  Teilzeitstudiengängen  wird  die 
Regelstudienzeit  entsprechend  der  im  Verhältnis  zu  einem 
Vollzeitstudiengang vorgesehenen Studienbelastung festgelegt.“

Nr. 20 wird wie folgt gefasst:

§ 28 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 28
Förderung des Studienerfolgs, Studienberatung“

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Hochschule unterstützt und fördert die Studenten und Studentinnen 
unter  Berücksichtigung  ihrer  Eigenverantwortung  bei  der  Erreichung  der 
Studienziele.  Zu diesem Zweck berät  sie  die Studenten und Studentinnen 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.  Die allgemeine Studienberatung 
wird  durch  zentral  in  den  Hochschulen  oder  von  mehreren  Hochschulen 
gemeinsam  eingerichteten  Beratungsstellen  ausgeübt.  Sie  umfasst  neben 
allgemeinen  Fragen  des  Studiums  auch  die  pädagogische  und 
psychologische Beratung für  Bewerber und Bewerberinnen und Studenten 
und  Studentinnen sowie  Informationen  über  Beratungsangebote  zur 
Studienfinanzierung.  Die  Beratungsstellen  arbeiten  dabei  mit  den  für  die 
Berufsberatung,  die  staatlichen  Prüfungsordnungen  und  das  Schulwesen 
zuständigen Stellen sowie mit dem Studentenwerk zusammen.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:



aa) Satz 4 wird aufgehoben.

bb) Es werden folgende Sätze 
angefügt:

„Im  Laufe  des  zweiten  Studienjahres  ist  in  der  Regel  im  dritten 
Semester  für  alle  Studenten  und  Studentinnen  in  grundständigen 
Studiengängen eine Studienverlaufsberatung anzubieten.“

d) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3)  Die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung kann vorsehen, dass nach 
Ablauf  der  Hälfte  der  Regelstudienzeit,  in  grundständigen  Studiengängen 
frühestens drei  Monate nach dem für die Beratung nach Absatz 2 Satz 5 
vorgesehenen  Zeitpunkt,  die  Teilnahme  an  Studienfachberatungen  im 
Hinblick auf nicht erreichte Studienziele für die Studenten und Studentinnen 
zur Förderung eines erfolgreichen Studienverlaufs verpflichtend ist, wenn die 
Studienziele des bisherigen Studiums zu weniger als einem Drittel  der zu 
erbringenden Leistungspunkte erreicht wurden. Für auf der Grundlage des § 
11 Absatz 2 oder Absatz 3 immatrikulierte Studenten und Studentinnen, die 
die  satzungsgemäßen Studienziele des ersten Studienjahres nicht  erreicht 
haben,  ist  eine  Studienfachberatung  nach  Satz  1  zum  Ende  des  ersten 
Studienjahres vorzunehmen. Ziel der Studienfachberatung nach Satz 1 oder 
2 ist der Abschluss einer Vereinbarung, in der das weitere Studium geplant 
wird und sich der Student oder die Studentin zu bestimmten Maßnahmen zur 
Erreichung  der  Studienziele  verpflichtet  und  weitere  zur  Förderung  des 
weiteren Studienverlaufs geeignete Maßnahmen der Hochschule vereinbart 
werden  (Studienverlaufsvereinbarung).  Für  den  Fall,  dass  eine 
Studienverlaufsvereinbarung nicht zustande kommt, kann die Satzung weiter 
vorsehen, dass im Ergebnis von Studienfachberatungen nach Satz 1 und 2 
der  Student  oder  die  Studentin  verpflichtet  wird,  innerhalb  einer 
festzulegenden  Frist  bestimmte  Studien-  und  Prüfungsleistungen  zu 
erbringen.  Bei  der  Festlegung  von  Verpflichtungen  ist  die  persönliche 
Situation des Studenten oder der Studentin angemessen zu berücksichtigen. 
§  33  Abs.  1  Satz  2  gilt  für  die  in  diesem  Absatz  geregelten  Verfahren 
entsprechend.“



e) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 4.

Nr. 22 wird wie folgt gefasst:

§ 30 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 5 werden wie folgt gefasst:

„(1) Prüfungen dienen der Feststellung der auf der Grundlage der jeweiligen 
Studien- und Prüfungsordnung zu erlangenden Kompetenzen.

(2)  Ein  Studium  wird  mit  Vorliegen  sämtlicher  in  der  Prüfungsordnung 
vorgesehenen  Studien-  und  Prüfungsleistungen  oder  mit  einer  staatlichen 
oder  kirchlichen  Prüfung  abgeschlossen.  In  Bachelor-  und 
Masterstudiengängen  ist  eine  Abschlussarbeit  vorzusehen,  mit  der  die 
Fähigkeit  nachgewiesen  wird,  innerhalb  einer  vorgegebenen  Frist  ein 
Problem aus dem jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Methoden zu bearbeiten.

(3) Module nach § 22a Absatz 1 werden in der Regel mit einer einheitlichen 
Prüfung  abgeschlossen,  deren  Bestehen  die  Voraussetzung  für  den 
Abschluss  des  Studiums  ist. Die  Prüfungsinhalte  sollen  sich  an  den  im 
jeweiligen  Modul  zu  vermittelnden  Kompetenzen  orientieren.  In 
Studiengängen, die nicht nach § 23 Absatz 1 bis 3 strukturiert sind und die 
mit einer Hochschulprüfung abschließen, findet eine Zwischenprüfung statt, 
die auch studienbegleitend durchgeführt werden kann.  Satz 3 gilt  auch für 
Studiengänge,  die  mit  einer  staatlichen  oder  kirchlichen Prüfung 
abgeschlossen werden, soweit staatliche  oder kirchliche Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmen.

(4)  Nicht  bestandene  studienbegleitende  Prüfungen  dürfen  grundsätzlich 
mindestens zweimal, an Kunsthochschulen grundsätzlich mindestens einmal 
wiederholt  werden.  Nicht  bestandene  Bachelor-  und  Masterarbeiten 
einschließlich  der  daran  anschließenden  mündlichen  Prüfungen  sowie 
Abschluss- und Zwischenprüfungen dürfen grundsätzlich einmal wiederholt 



werden.  Die  Hochschule  hat  sicherzustellen,  dass  eine 
Wiederholungsprüfung spätestens zu Beginn des auf die Prüfung folgenden 
Semesters abgelegt werden kann.

(5)  Prüfungsergebnisse  einschließlich  die  Ergebnisse  von 
Wiederholungsprüfungen sind  so rechtzeitig  bekannt  zu geben,  dass eine 
ungehinderte Fortführung des Studiums gewährleistet ist.“

b) Absatz 6 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 7 wird neuer Absatz 6.

Nr. 23 wird wie folgt gefasst:

23. § 31 wird wie folgt gefasst: 

„§ 31

Rahmenstudien- und -prüfungsordnung, Studienordnungen, Prüfungsordnungen

(1) Die Hochschule erlässt eine Rahmenstudien- und -prüfungsordnung. In die-
ser Ordnung sind allgemeine Regelungen zur Organisation und Durchführung 
des Studiums und der Prüfung sowie zur Studienberatung zu treffen, die im In-
teresse einer  einheitlichen Verfahrensweise einer  studiengangsübergreifenden 
Regelung bedürfen.  In der Rahmenstudien- und –prüfungsordnung sind Rege-
lungen über das Verfahren vorzusehen, nach dem erbrachte Leistungen und vor-
handene Kompetenzen bei Studiengangs- oder Hochschulwechseln angerech-
net werden, soweit keine wesentlichen Unterschiede entgegenstehen. Einzelhei-
ten zum jeweiligen Studiengang regelt die Hochschule in der betreffenden Stu-
dienordnung oder Prüfungsordnung. 

(2) Die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung muss insbesondere enthalten

1.  Regelungen über die Festlegung von Studienanforderungen, Leistungs-



anforderungen der einzelnen Module und die Voraussetzungen für die 
Zulassung zu den einzelnen Prüfungen sowie Grundsätze für die Bildung 
von Abschlussnoten und die Gewichtung von Einzelnoten, 

2.  Regelungen über die allgemeinen Voraussetzungen für den Erwerb eines 
Hochschulgrades, über die Ausgestaltung des Abschlusszeugnisses, ein-
schließlich  des  Diploma  Supplements,  und  die  Verleihung  von  Hoch-
schulgraden  und das Verfahren beim ersten Prüfungsversuch innerhalb 
der Regelstudienzeit (Freiversuch) in geeigneten Studiengängen,

3.  Grundsätze zur Festlegung der Regelstudienzeit,
4.  allgemeine Regelungen zum Prüfungsverfahren, zu den Zuständigkeiten 

und dem Verfahren des Prüfungsausschusses, und zu Verfahrensfristen, 
einschließlich des Verfahrens beim ersten Prüfungsversuch innerhalb der 
Regelstudienzeit (Freiversuch) in geeigneten Studiengängen, zur Wieder-
holung von Prüfungen und zur Verhinderung an der Teilnahme an Prüfun-
gen,

5.  Bewertungs- und Notenskalen,
6.  allgemeine Regelungen über die Vergabe von Leistungspunkten,
7.  Regelungen, nach denen bei Nachweis von Behinderungen ganz oder 

teilweise Prüfungsleistungen in der vorgesehenen Form durch gleichwer-
tige Prüfungsleistungen in anderer Form ersetzt werden können, sowie 
Regelungen zur Gewährleistung eines Nachteilsausgleichs nach § 4 Ab-
satz 7,

8.  allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen und zur Verhin-
derung an der Teilnahme an Prüfungen,

9.  allgemeine Regelungen zu Unregelmäßigkeiten und Verstößen im Prü-
fungsverfahren, 

10. Regelungen über  das Verfahren,  nach dem erbrachte Leistungen  und 
vorhandene Kompetenzen bei  Studiengangs-  oder  Hochschulwechseln 
angerechnet werden, soweit keine wesentlichen Unterschiede entgegen-
stehen.

(2) Die Prüfungsordnungen müssen insbesondere regeln

1. Näheres über den mit dem Studiengang zu erwerben-
den akademischen Grad sowie die Ausgestaltung des Zeugnisses und 
des Diploma Supplements,
2. die fachspezifische Regelstudienzeit, den Studienauf-
bau durch Bestimmung der einzelnen Module und die Zuordnung von 



Leistungspunkten zu den Modulen   sowie das Verfahren beim ersten Prü  -  
fungsversuch  innerhalb  der  Regelstudienzeit  (Freiversuch),  soweit  der 
Studiengang hierfür geeignet ist,
3. die Ausgestaltung der Module durch Bestimmung der 
dadurch zu vermittelnden Kompetenzen und Bestimmung der für die be-
treffenden Prüfungen vorgesehenen Prüfungsformen, 

4. die  Zulassungsvoraussetzungen  und  Anforderungen  einzelner  Prüfun-
gen, deren Bedeutung für den Studienabschluss   sowie das Verfahren der   
Wiederholung von Prüfungen und bei Verhinderung an der Teilnahme an 
Prüfungen,

5. das Verfahren zur Bildung der Abschlussnote,
6. Näheres zur Anfertigung der Abschlussarbeit.

(3)  Die  Rahmenstudien-  und  -prüfungsordnung  und  die  Prüfungsordnungen 
müssen die Inanspruchnahme der Schutzfristen von § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 
1  des  Mutterschutzgesetzes  ermöglichen  und  in  angemessener  Weise  die 
Betreuung  von  Kindern,  für  die  nach  den  gesetzlichen  Regelungen  von  den 
Studenten  und  Studentinnen  Elternzeit  beansprucht  werden  kann,  sowie  die 
Pflege  pflegebedürftiger  naher  Angehöriger  im  Sinne  des  Pflegezeitgesetzes 
berücksichtigen.“

Nr . 25 wird wie folgt gefasst:

§ 33 wird wie folgt gefasst:

a) Absatz 1 unverändert
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für mindestens in der Regel drei Viertel der Gesamtstudienleistung ist in 
Prüfungen differenziert und nach den gezeigten Leistungen des einzelnen 
Prüfungskandidaten oder der einzelnen Prüfungskandidatin mit Noten zu 
bewerten. In die Abschlussbewertungnote gehen alle vergebenen Noten 
nach Satz 1 sowie die für den Studienabschluss erforderlichen anderen 
Leistungsnachweise ein.“

Nr. 54 wird wie folgt gefasst:



54. § 120  wird wie folgt geändert:
a) In §  Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „für jeweils ein Semester“ durch 
die Wörter „jeweils für bis zu zwei Semester“ ersetzt.
b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
(4) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der oder die 
Lehrbeauftragte nach Erteilung des Lehrauftrages auf eine Vergütung 
schriftlich verzichtet oder die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung 
bei der Bemessung der Dienstaufgaben eines oder einer hauptberuflich im 
öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird.

Nr. 55 c) wird gestrichen.

Nr. 59 c) wird wie folgt gefasst:

Es werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Für die Qualitätssicherung von Studiengängen an den kirchlichen Hochschulen 
gilt § 8a, für den Zugang zum Studium gelten die §§ 10 und 11, für das Studium und 
die Prüfung die Vorschriften des dritten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 26, 28 und 
29. § 31 gilt mit der Maßgabe, dass die kirchlichen Hochschulen nicht verpflichtet 
sind, Rahmenstudien- und -prüfungsordnungen zu erlassen. In der Grundordnung 
der kirchlichen Hochschulen sind die Organisation der Hochschule, die korporativen 
Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder und die Verfahren in den Gremien zu regeln.

(5) Die kirchlichen Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetz 
wahrnehmen. Rahmenstudien- und -prüfungsordnungen und Zugangssatzungen 
sind der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung vorzulegen. Hat eine 
Hochschule keine Rahmenstudien- und -prüfungsordnung erlassen, sind die 
Studien- und Prüfungsordnungen  von der für Hochschulen zuständigen 
Senatsverwaltung zu bestätigen. Kirchliche Aufsichtsrechte bleiben unberührt.“


